
 

13629/16   bhw/mh 1 
 DG G 1B  DE 
 

 
Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 26. Oktober 2016 
(OR. en) 
 
 
13629/16 
 
 
 
 
EF 314 
ECOFIN 954  
DELACT 222  

 

 

  

 

 

I/A-PUNKT-VERMERK 
Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil)/Rat 
Nr. Komm.dok.: C(2016) 6329 final 
Betr.: DELEGIERTE VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) Nr. …/.. vom 

4.10.2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische 
Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine 
zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte 
= Absicht, keine Einwände gegen den delegierten Rechtsakt zu erheben 

  

1. Die Kommission hat dem Rat am 4. Oktober 2016 den oben genannten delegierten Rechtsakt1 

gemäß dem Verfahren nach Artikel 290 AEUV und gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnun-

gen über die Europäischen Aufsichtsbehörden2 vorgelegt. Der Rat hat drei Monate – d.h. bis 

zum 4. Januar 2017 – Zeit, Einwände gegen den delegierten Rechtsakt zu erheben. 

                                                 
1 Dok. 12914/16 + ADD 1 EF 294 ECOFIN 872 DELACT 208. 
2 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 

2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichts-
behörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlus-
ses 2009/78/EG der Kommission, Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversor-
gung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlus-
ses 2009/79/EG der Kommission sowie Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichts-
behörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission; ABl. L 331 
vom 15.12.2010, S. 12-119. 
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2. Im Zuge des Verfahrens der stillschweigenden Zustimmung in der Gruppe "Finanzdienst-

leistungen", das am 25. Oktober 2016 endete, hat keine Delegation mitgeteilt, dass sie Ein-

wände gegen den delegierten Rechtsakt erheben will. 

3. Dem AStV wird daher vorgeschlagen, den Rat zu ersuchen, er möge bestätigen, dass er nicht 

beabsichtigt, Einwände gegen den delegierten Rechtsakt zu erheben, und dass die Kommission 

und das Europäische Parlament darüber zu unterrichten sind; dies bedeutet, dass der delegierte 

Rechtsakt gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnungen über die Europäischen Aufsichts-

behörden veröffentlicht wird und in Kraft tritt, sofern das Europäische Parlament keine Ein-

wände erhebt. 
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